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Subventionen für die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 

 
Der Besuch einer Kita, Tagesfamilie oder der schulergänzenden Tagesbetreuung soll allen 
Kindern unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Erziehungsberechtigten möglich sein. 
Die Gemeinde Zell leistet den Erziehungsberechtigten individuelle Beiträge an die Kosten der 
familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. Sie berücksichtigt bei der Ausrichtung und 
der Festlegung der Höhe der Beiträge die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Erziehungs-
berechtigten. Das gewählte Betreuungsangebot muss durch die Gemeinde annerkant sein. 
Die Subvention muss bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden. 
 

Sind wir beitragsberechtigt? 
 

Sie wohnen mit den Kindern in der Gemeinde Zell. 
 
Sie sind erwerbstätig (bzw. in Aus- oder Weiterbildung, beim RAV oder bei der IV ange-
meldet) oder in einem anerkannten Integrationsprogramm zur sozialen, sprachlichen 
oder beruflichen Integration. 
 
Das massgebende Einkommen liegt bei maximal CHF 120‘000.-. 
 

 

Welche Unterlagen werden benötigt? 
 
Sie füllen das Antragsformular aus und legen die notwendigen Beilagen bei. Von der Kita er-
halten Sie das ausgefüllte Formular «Bestätigung der Subventionen». Bei der schulergänzen-
den Tagesbetreuung benötigen Sie keine Bestätigung. Alle Unterlagen senden Sie direkt an 
die Gemeindeverwaltung Zell. 
 
Als Zuzüger/in ohne Steuerdaten in Zell, legen Sie Auszüge aus der letzten Steuererklärung 
der früheren Wohngemeinde bei. Unterliegen Sie der Quellensteuer, müssen Sie weitere Un-
terlagen einreichen, informieren Sie sich direkt bei der Gemeinderverwaltung. 
 

Was passiert danach? 
 
Die Gemeindeverwaltung prüft Ihren Antrag, nimmt die Einstufung vor und teilt Ihnen die Sub-
ventionshöhe mit einer Verfügung mit. Die Auszahlung erfolgt direkt an die Erziehungsberech-
tigten im Voraus. Bei einer Subvention für die schulergänzende Tagesbetreuung wird diese 
direkt auf der Rechnung der Schulverwaltung abgezogen. Der Antrag auf Subventionen muss 
jährlich bis zum 31. Juli neu gestellt werden. 
 

Kontaktstelle 
 
Gemeindeverwaltung Zell 
Abteilung Finanzen 
052 397 03 29 
finanzensteuern@zell.ch 
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